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§ 817 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Bei der Versicherung von Gütern ohne Bezeichnung des Schi es oder der Schi e (in unbestimmten oder

unbenannten Schi en) hat der Versicherte, sobald er Nachricht erhält, in welches Schi  versicherte Güter abgeladen

sind, diese Nachricht dem Versicherer mitzuteilen.

(2) Im Falle der Nichterfüllung dieser Verp ichtung haftet der Versicherer für keinen Unfall, der den abgeladenen

Gütern zustößt.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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